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Steuer-News 

INFORMAT IONSBLATT DES BDST 
 

 
AKTUELLES STEUERRECHT 
 

Steuerendspurt nutzen 
 

 
Steuerzahler, die ihre Steuerlast optimieren 
möchten, sollten die Zeit bis zum Jahresende dafür 
nutzen. Mit einer durchdachten Planung können 
Ausgaben noch in dieses Jahr vorgezogen oder 
bewusst ins neue Jahr verschoben werden.  
Kassensturz vor Jahresende: Überschlagen Sie Ihre 
Werbungs- und Gesundheitskosten und bündeln Sie 
diese Kosten möglichst in einem Jahr! Auch 
Handwerkerleistungen sind mit 20 Prozent der 

Aufwendungen bis zu max. 6.000 Euro (1.200 Euro 
pro Jahr) absetzbar. Voraussetzung ist eine 
ordnungsgemäße Rechnung, die nicht bar bezahlt 
wurde. Wer also in diesem Jahr bereits viele 
Baumaßnahmen durchführen ließ und den Abzugs-
betrag dadurch bereits ausgeschöpft hat, sollte mit 
dem Handwerker vereinbaren, dass die nächste 
Rechnung erst im Jahr 2025 bezahlt wird.  
Eine Steuererklärung lohnt sich, da 84,6 Prozent der 
Steuerzahler laut aktueller Statistik im Jahr 2020 eine 
Steuererstattung erhalten haben. Die durch-
schnittliche Erstattung liegt bei 1.063 Euro. Bis 
Jahresende können noch alle eine Steuererklärung 
aus dem Jahr 2020 abgeben, die nicht abgabe-
pflichtig waren. Das rechnet sich vor allem, wenn 
unterjährig der Job gewechselt oder nicht das ganze 
Jahr gearbeitet wurde.  
Übrigens Steuermythos: Wer einmal eine Steuer-
erklärung abgibt, muss immer eine abgeben. Das 
stimmt nicht. Wer freiwillig abgeben kann, kann dies 
immer tun. Abgabepflichtig sind vor allem Steuer-
zahler, deren Einkommen nicht automatisch be-
steuert wird. 
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Steuertermine November / Dezember 2024 
 
 

November    

11.11. (14.11.)  

 Lohn- und Kirchenlohnsteuer  
 Solidaritätszuschlag  
 Umsatzsteuer (monatliche Vorauszahlung)  

  
 

15.11. (18.11.)  
 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)  

 Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)  
  

 

25.11.* (27.11)   
 

Abgabetermin Beitragsnachweis zur Sozialversicherung 
(Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge)  

  
 

25.11.    Zusammenfassende Meldung bei der Umsatzsteuer  
  

 
Dezember   

 

10.12. (13.12.)  

 Lohnsteuer- und Kirchenlohnsteuer  
 Einkommen- und Kirchensteuer  
 Körperschaftsteuer  
 Solidaritätszuschlag  
 Umsatzsteuer (monatliche Vorauszahlung)  

  
 

15.12.    Spätester Antrag auf Verlustbescheinigung bei der Bank   
  

 

19.12.* (23.12.)  Abgabetermin Beitragsnachweis zur Sozialversicherung 
(Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge)  

  
 

27.12.    Zusammenfassende Meldung bei der Umsatzsteuer 
 

        Hinweise: Die eingeklammerten Daten bei den Steuerterminen bezeichnen den letzten Tag der dreitägigen Zahlungsschonfrist. Die Zahlungsschonfrist  
gilt nicht bei Bareinzahlungen und Zahlung per Scheck. Die Veröffentlichung dieser Termine erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, aber ohne Gewähr. Eine Haftung 
wird nicht übernommen.  

        * Die Beitragsnachweise müssen der Krankenkasse spätestens um null Uhr des fünftletzten Arbeitstages eines Monats vorliegen. Sie müssen diese also  
        spätestens im Laufe des Vortages übermitteln, damit die Krankenkasse am fünftletzten Arbeitstag darüber verfügen kann. 
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